
Ausgewählte Beiträge zur
Schweizer Politik

Suchabfrage 09.04.2024

Thema Keine Einschränkung
Schlagworte Keine Einschränkung
Akteure Egloff, Hans (svp/udc, ZH) NR/CN, Hauseigentümerverband (HEV)
Prozesstypen Keine Einschränkung
Datum 01.01.1965 - 01.01.2022

01.01.65 - 01.01.22ANNÉE POLITIQUE SUISSE — AUSGEWÄHLTE BEITRÄGE DER SCHWEIZER POLITIK



Impressum

Herausgeber

Année Politique Suisse
Institut für Politikwissenschaft
Universität Bern
Fabrikstrasse 8
CH-3012 Bern
www.anneepolitique.swiss

Beiträge von

Bernet, Samuel
Gerber, Marlène
Müller, Sean

Bevorzugte Zitierweise

Bernet, Samuel; Gerber, Marlène; Müller, Sean 2024. Ausgewählte Beiträge zur
Schweizer Politik: Hauseigentümerverband (HEV), 2012 - 2020. Bern: Année Politique
Suisse, Institut für Politikwissenschaft, Universität Bern. www.anneepolitique.swiss,
abgerufen am 09.04.2024.

01.01.65 - 01.01.22ANNÉE POLITIQUE SUISSE — AUSGEWÄHLTE BEITRÄGE DER SCHWEIZER POLITIK

http://www.anneepolitique.swiss


Inhaltsverzeichnis

1Allgemeine Chronik
1Infrastruktur und Lebensraum
1Raumplanung und Wohnungswesen

1Mietwesen

4Raumplanung

4Bodenrecht

5Wohnungsbau und -eigentum

8Parteien, Verbände und Interessengruppen
8Verbände

8Gewerbe, Dienstleistungen, Konsum

01.01.65 - 01.01.22 IANNÉE POLITIQUE SUISSE — AUSGEWÄHLTE BEITRÄGE DER SCHWEIZER POLITIK



Abkürzungsverzeichnis

EJPD Eidgenössisches Justiz- und Polizeidepartement
EFTA Europäische Freihandelsassoziation
WAK-SR Kommission für Wirtschaft und Abgaben des Ständerates
RK-NR Kommission für Rechtsfragen des Nationalrats
ARE Bundesamt für Raumentwicklung
EU Europäische Union
BV Bundesverfassung
WAK-NR Kommission für Wirtschaft und Abgaben des Nationalrats
RPG Raumplanungsgesetz
SMV Schweizerischer Mieterinnen- und Mieterverband
HEV Hauseigentümerverband Schweiz (Deutschschweiz & Tessin)
FRI Fédération romande immobilière (Hauseigentümerverband Romandie)

DFJP Département fédéral de justice et police
AELE Association européenne de libre-échange
CER-CE Commission de l'économie et des redevances du Conseil des Etats
CAJ-CN Commission des affaires juridiques du Conseil national
ARE Office fédéral du développement territorial
UE Union européenne
Cst Constitution fédérale
CER-CN Commission de l'économie et des redevances du Conseil national
LAT Loi sur l'aménagement du territoire
Asloca Association suisse des locataires
APF Association des propriétaires fonciers (Suisse alémanique & Tessin)
FRI Fédération romande immobilière

01.01.65 - 01.01.22 IIANNÉE POLITIQUE SUISSE — AUSGEWÄHLTE BEITRÄGE DER SCHWEIZER POLITIK



Allgemeine Chronik

Infrastruktur und Lebensraum

Raumplanung und Wohnungswesen

Mietwesen

Der Durchschnittszinssatz der inländischen Hypothekarforderungen sank am 31. März
2015 von 1,89% auf 1,86%. Dieser Rückgang bewirkte, kaufmännisch auf ein
Viertelprozent gerundet, eine Absenkung des Referenzzinssatzes von 2% auf 1,75%, was
die Mieterschaft im Grunde zur Geltendmachung des Anspruchs auf Mietzinssenkung in
der Höhe von 2,91% berechtigt. Dieser "historische Tiefstand" des seit September 2008
bestehenden und vierteljährlich neu errechneten Referenzzinssatzes wurde in den
Medien breit diskutiert. Der Mieterverband (SMV) gelangte sogleich mit der Forderung
an die Vermieterseite, die Mietzinse auf den nächstmöglichen Termin anzupassen.
Ferner veröffentlichte der SMV auf seiner Homepage ein Merkblatt und einen
Musterbrief zum Erstellen eines Senkungsbegehrens. Gemäss Verband hätte bisher nur
eine von fünf Mietparteien ihren Anspruch auf Mietzinssenkung durchgesetzt. Der
Hauseigentümerverband (HEV) riet seinerseits der Vermieterseite, die aktuelle
Kostensituation unter Berücksichtigung der Teuerung und der gestiegenen Unterhalts-
und Betriebskosten genau zu prüfen. Nur wenn ein übersetzter Ertrag resultiere, müsse
dem Senkungsbegehren – wo vorhanden – stattgegeben werden. Nicht zuletzt
entbrannte als Folge der Anpassung des Referenzzinssatzes erneut die Diskussion, ob
die Senkung des Referenzzinssatzes eine automatische Anpassung der Mieten zur Folge
haben müsste. Gemäss HEV – und dies entspricht der offiziellen Interpretation der
Bundesbehörden – beinhalte die Verordnung über die Miete und Pacht von Wohn- und
Geschäftsräumen (VMWG) keine automatische Mietzinssenkung bei Herabsetzung des
Referenzzinssatzes. Obwohl Art. 13 der VMWG vorsieht, dass bei
Hypothekarzinssenkungen "die Mietzinse entsprechend herabzusetzen oder die
Einsparungen mit inzwischen eingetretenen Kostensteigerungen zu verrechnen" sind,
müsse der Vermieter nicht von sich aus tätig werden. Der auf einem privatrechtlichen
Vertrag beruhende Mietzins bleibe bestehen, ausser eine der beiden Vertragsparteien
verlange eine ihr zustehende Anpassung des Mietzinses. Für eine automatische
Anpassung des Referenzzinssatzes, wie sie der Mieterverband forderte, hatte sich im
Vorjahr auch die CVP in ihrem 2014 veröffentlichten Positionspapier zur Wohnpolitik
ausgesprochen, jedoch nicht ohne diesen Entscheid im Folgejahr bereits wieder zu
revidieren. Man hätte erkannt, wie komplex die Sache sei, so Martin Candinas
gegenüber dem Tages-Anzeiger. Es könne nicht sein, dass sich nur die Senkung des
Referenzzinssatzes automatisch auf die Mieten auswirke; ebenso müssten auch
Kostensteigerungen automatisch in die Mietzinse einfliessen. Ferner sei er von
verschiedenen Hauseigentümern sowie vom HEV-Präsidenten Hans Egloff überzeugt
worden, dass ein solcher Automatismus einen hohen administrativen Aufwand für die
Vermieterseite mit sich bringen würde. 1

GESELLSCHAFTLICHE DEBATTE
DATUM: 02.06.2015
MARLÈNE GERBER

Mitte Mai 2016 fällte das Bundesgericht ein wegweisendes Urteil betreffend die
Anfechtung von Anfangsmietzinsen. Demgemäss müssen Mieterinnen und Mieter
keinen Nachweis erbringen, dass sie sich erst nach langer, intensiver und erfolgloser
Suche nach Wohnalternativen zum Vertragsabschluss gezwungen sahen, wenn sich die
Wohnungsnot anhand objektiver Kriterien belegen lässt. Im betreffenden Fall hatten
zwei Männer 2013 gemeinsam mit dem Mieterverband Zürich die vertraglich vereinbarte
Miete von 3'900 CHF für eine 3,5-Zimmerwohnung in der Stadt Zürich innert 30 Tagen
nach Abschluss des Mietvertrages gemäss Art. 270 Obligationenrecht beim Obergericht
Zürich angefochten. Dieses wies die Klage aufgrund Fehlens eines Nachweises von
Wohnungsnot ab. Anders urteilte nun das Bundesgericht: Bei einer damaligen
Leerwohnungsziffer von 0,11% in der Stadt und 0,61% im Kanton Zürich sei
Wohnungsknappheit klar gegeben. Ferner verschaffe die „Knappheit des Angebots [...]
den Anbietern auf dem Wohnungsmarkt eine Stellung, die derjenigen marktmächtiger
Unternehmen nahekommt", was missbräuchliche Mietzinse begünstige. Während sich
der Mieterverband Zürich mit dem Urteil zufrieden zeigte, beklagte der
Hauseigentümerverband (HEV) die dadurch entstehende Rechtsunsicherheit für die
Vermieter. Keine 30 Tage nach Bekanntgabe des Urteils reichte HEV-Präsident und
Nationalrat Hans Egloff (svp, ZH) eine parlamentarische Initiative ein, welche die Hürden
zur Anfechtung des Anfangsmietzinses erhöhen will. 2

GERICHTSVERFAHREN
DATUM: 18.05.2016
MARLÈNE GERBER
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Aufgrund der vorgesehenen schweizweiten Formularpflicht zur Offenlegung des
Vormietzinses scheiterte die geplante Mietrechtsrevision 2016 bereits an der
Eintretensdebatte im Parlament – ein übrigens nicht seltenes Vorkommnis im
Mietrecht, wie sich anhand der ebenfalls an der Eintretensdebatte gescheiterten
Mietrechtsrevision im Jahr 2010 nachzeichnen lässt.
Während die RK-NR dem erstberatenden Nationalrat nur mit hauchdünner Mehrheit
von 13 zu 12 Stimmen empfahl, nicht auf die Vorlage einzutreten, bestärkte die grosse
Kammer diesen Antrag in der Sommersession nach einer längeren, inquisitiven und
aufgeheizten Eintretensdebatte mit 106 zu 83 Stimmen (3 Enthaltungen) bereits um
einiges deutlicher. Dazu verhalfen in erster Linie die SVP und FDP, deren Fraktionen
sich dem Vorhaben geschlossen entgegen stellten, unterstützt durch einzelne
Repräsentantinnen und Repräsentanten der GLP und CVP sowie einer Stimme aus der
BDP. Gar noch deutlicher zu Ungunsten der Vorlage fiel das ständerätliche Verdikt in
der Herbstsession aus: Die Kantonskammer beschloss mit 29 zu 14 Stimmen und ohne
lange Debatte, nicht auf die Vorlage einzutreten, womit diese vom Tisch ist.
Während die Gegner und Gegnerinnen der Revision zum einen die föderale
Kompetenzordnung beibehalten und die Einführung der Formularpflicht weiterhin den
Kantonen überlassen wollten, fürchteten sie zum anderen die Verstärkung der
Wohnungsnot, wenn Mietpreise wegen der Formularpflicht unter dem Marktwert zu
liegen kämen, sowie einen unzumutbaren administrativen Aufwand für die
Vermieterseite. Sowohl die Linke als auch Bundesrat Schneider-Ammann
argumentierten vergeblich für Eintreten auf die Vorlage. Diese diene lediglich der
Missbrauchsbekämpfung und sei somit ein Mittel gegen starke und unbegründete
Mietzinserhöhungen. Zudem zeigten sich in den sieben Kantonen, welche die
Formularpflicht kennen, bisher keine negativen Auswirkungen auf die
Investitionstätigkeit. Ferner sei auch nicht in all diesen Kantonen ein Anstieg der Anzahl
Anfechtungen zu beobachten; Zug und Nidwalden würden kaum solche Fälle kennen.
Anders ist die Lage im dritten Deutschschweizer Kanton mit einer Formularpflicht: In
Zürich hätte deren Einführung im Jahr 2013 zwar zu einem markanten Anstieg von
Klagen geführt, die meisten Fälle hätten aber einvernehmlich gelöst werden können. 
Dass die parlamentarische Debatte stark von Interessenbindungen geprägt war, zeigte
sich unter anderem am aussergewöhnlichen Engagement einiger Rednerinnen und
Redner: Hans Egloff (svp, ZH), Präsident des Hauseigentümerverbands (HEV) und
Mehrheitssprecher der RK-NR, Petra Gössi (fdp, SZ), abtretendes Vorstandsmitglied des
HEV, Jacqueline Badran (sp, ZH), Vorstandsmitglied des Schweizerischen Mieterinnen-
und Mieterverbandes (SMV), und Carlo Sommaruga (sp, GE), dazumals Generalsekretär
des Westschweizer Mieterverbandes (ASLOCA-Romande). Der unterlegene
Mieterverband liess nach der Versenkung der Vorlage verlauten, er setze nun auf seine
im Vorjahr lancierte Volksinitiative "Für mehr bezahlbare Wohnungen". Diese konnte
noch im Oktober desselben Jahres gültig eingereicht werden. 3

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 13.09.2016
MARLÈNE GERBER

Im März 2019 stimmten sowohl National- als auch Ständerat dem Vorschlag der
Regierung zu, die Volksinitiative «Mehr bezahlbare Wohnungen» Volk und Ständen zur
Ablehnung zu empfehlen. Die Entscheide fielen deutlich: im Erstrat mit 140 zu 56
Stimmen, im Zweitrat mit 30 zu 13 Stimmen bei 1 Enthaltung. Ebenso folgte das
Parlament dem Bundesrat in der Aufstockung des Fonds de Roulement um zusätzliche
CHF 250 Mio. für zehn Jahre ab 2020, hierzu allerdings knapper im National- und klarer
im Ständerat (mit 124 zu 73 Stimmen ohne Enthaltungen bzw. 36 zu 5 Stimmen bei 2
Enthaltungen). Die Aufstockung findet nur statt, falls die Initiative entweder
zurückgezogen oder abgelehnt wird; sie stellt also einen indirekten Gegenvorschlag dar.
Damit würde preisgünstiger Wohnraum auch bei einer Ablehnung der Volksinitiative
zusätzlich gefördert, basierend auf dem bereits bestehenden Art. 108 BV.
Die vorberatende Kommission des Nationalrates, die WAK-NR, hatte sich im Dezember
2018 noch gegen eine Aufstockung des Fonds de Roulement ausgesprochen. Die
Kommissionssprecher, die jeweils dem deutsch- beziehungsweise
französischsprachigen Hauseigentümerverband angehören (Hans Egloff (svp, ZH; HEV
Schweiz) und Olivier Feller (fdp, VD; FRI)), argumentierten, dass die bestehenden
Regelungen der Kommissionsmehrheit genügten. «Die Versorgung mit Wohnraum [sei]
primär der Privatwirtschaft zu überlassen», meinte dann auch zum Beispiel Bruno
Walliser (svp, ZH). Auf der Gegenseite standen unter anderem Michael Töngi (gp, LU)
vom Mieterinnen- und Mieterverband Schweiz (MV) und somit Mitinitiant der Initiative
zusammen mit der SP. Ob den zahlreichen Voten von Mitgliedern der SP und der
Grünen für die Initiative fühlte sich Ada Marra (sp, VD) stark an einen «lutte des classes»
erinnert. Die Mehrheitsmeinung zum schliesslich gefassten Beschluss dürfte Leo Müller
(cvp, LU) am besten auf den Punkt gebracht haben: «Die Mängel der Initiative werden
[...] durch den indirekten Gegenvorschlag behoben.» Auch in der Vernehmlassung

VOLKSINITIATIVE
DATUM: 22.03.2019
SEAN MÜLLER
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hätten sich 24 Kantone sowie der Gemeinde- und Städteverband zwar gegen die
Initiative aber für den Gegenvorschlag ausgesprochen, resümierte er weiter. Die
Beiträge aus dem Fonds de Roulement seien zudem keine Subventionen, sondern
verzinste Darlehen, die dem Bund unter dem Strich gar eine Rendite einbrächten,
betonten sowohl Martin Landolt (bdp, GL) als auch Markus Ritter (cvp, SG) . 
Die Initiative gelangt am 9. Februar 2020 zur Volksabstimmung. 4

An der Volksabstimmung vom 9. Februar 2020 musste die Volksinitiative «Mehr
bezahlbare Wohnungen» (Wohnrauminitiative), wie im Vorfeld bereits erwartet worden
war, eine Niederlage einstecken. Bei einer Stimmbeteiligung von 41.7 Prozent äusserten
sich 42.9 Prozent der Stimmenden positiv zum Volksbegehren. Auf überwiegende
Zustimmung stiess die Wohnrauminitiative lediglich in den städtisch geprägten
Kantonen Basel-Stadt (60.2%) und Genf (60.1%) sowie in den Westschweizer Kantonen
Neuenburg (56.2%), Waadt und Jura (je 53.2%). Am deutlichsten abgelehnt wurde das
Volksbegehren in ländlichen Kantonen, allen voran in Appenzell Innerrhoden (24.0%),
Obwalden (27.4%), Schwyz (27.6%) und Nidwalden (27.7%). Das Scheitern der
Volksinitiative führt dazu, dass der indirekte Gegenvorschlag, welcher eine Aufstockung
des Fonds de Roulement, also des Fonds des Bundes zur Vergabe zinsgünstiger
Darlehen an gemeinnützige Wohnbauträger, um CHF 250 Mio. über eine Dauer von 10
Jahren vorsieht, in Kraft tritt. 
Das Ja in den Städten habe deutlich gemacht, dass das Problem teurer Wohnungen dort
gross sei, liess etwa Natalie Imboden, Generalsekretärin des Schweizerischen
Mieterinnen- und Mieterverbandes (SMV), gegenüber den Medien verlauten. Ebenso
verwies sie auf einen «masslosen Angriff» der Vermietenden, der aktuell mit mehreren
parlamentarischen Initiativen im Parlament stattfinde und der das ungebremste
Streben nach Renditen aufzeige (etwa Pa.Iv. 17.491; Pa.Iv. 17.514; Pa.Iv. 17.515). Der SMV
kündigte am Tag der Abstimmung ferner an, dass er beabsichtige, sich für eine weitere
Erhöhung des Fonds de Roulement einzusetzen; die vom Bund beschlossene
Aufstockung an Darlehen für preisgünstige Wohnbauträger würden nicht ausreichen.
Eine zweite Initiative zu diesem Anliegen werde es aber in naher Zukunft nicht geben;
man konzentriere sich momentan auf die Bekämpfung des Paketes an Vorstössen zur
Schwächung des Mietrechts und sei bereit, bei Annahme im Parlament dagegen das
Referendum zu ergreifen, bekräftigte Balthasar Glättli (gp, ZH) vom SMV gegenüber den
Medien. Auf der anderen Seite interpretierte Hans Egloff (svp, ZH) als Präsident des
Hauseigentümerverbandes das Resultat dergestalt, dass regional zugeschnittene
Lösungen zielführender seien und dass es andere Massnahmen brauche, da in den
Städten die 10-Prozent-Quote bereits erreicht werde. Auch er ortete Handlungsbedarf,
wobei er zum einen Subjekt- anstelle von Objekthilfen vorschlug und empfahl zu
überprüfen, ob alle Mietparteien in Genossenschaftswohnungen tatsächlich auch
Anrecht auf eine solche hätten. 

Abstimmung vom 9. Februar 2020

Beteiligung: 41.7%
Ja: 963'740 (42.9%), Stände 16 5/2
Nein: 1'280'331 (57.1%), Stände 4 1/2

Parolen: 
- Ja: Grüne, PdA, SP; Berufsverband Soziale Arbeit Schweiz, Caritas, Hausverein,
Mieterinnen- und Mieterverband, Schweizerischer Gewerkschaftsbund, Travail Suisse,
Wohnbaugenossenschaften Schweiz
- Nein: BDP, CVP, EDU, EVP, FDP, GLP, SVP; Baumeisterverband, Centre patronal,
Economiesuisse, Gemeindeverband, Gewerbeverband, Hauseigentümerverband,
Verband der Immobilienwirtschaft
- Stimmfreigabe: Städteverband 5

VOLKSINITIATIVE
DATUM: 09.02.2020
MARLÈNE GERBER
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Raumplanung

Die Jungen Grünen lancierten im April 2015 ihre Volksinitiative „Zersiedelung stoppen
– für eine nachhaltige Siedlungsentwicklung (Zersiedelungsinitiative)“. Als
„Umweltproblem Nummer eins“ bezeichnete Andreas Lustenberger, Co-Präsident der
Jungen Grünen und Zuger Kantonsrat, die Zersiedelung in der Schweiz: Zwischen 1985
und 2009 sei die hiesige Siedlungsfläche um 44 Prozent angewachsen. Gemäss einer
der zwei zentralen Forderungen der Initiative soll die Ausscheidung neuer Bauzonen mit
der Initiative nur noch möglich sein, wenn andernorts eine in Bezug auf den
potentiellen landwirtschaftlichen Ertrag gleichwertige Fläche von mindestens
ebendieser Grösse ausgezont wird. Zwar darf ein Kanton bereits heute aufgrund des im
Jahr 2013 an der Urne befürworteten Raumplanungsgesetzes (RPG) nur noch
Baulandreserven für den Bedarf der kommenden 15 Jahre horten. Nach Ablauf dieser 15
Jahre kann der Bedarf mittels Revision des Richtplans jedoch angepasst werden. Von
der Einführung einer Bauzonen-Limite sei bei der RPG-Revision abgesehen worden,
ergänzte Aline Trede, Nationalrätin der Grünen aus Bern. Somit führe das
Raumplanungsgesetz nicht zum erhofften Ziel. 
Als zweite Forderung verlangt die Initiative die Siedlungsentwicklung gegen innen und
günstige Rahmenbedingungen für nachhaltige Quartiere. Letztere zeichnen sich durch
kleinräumige Strukturen von Wohnen, Arbeiten und Freizeit aus und streben eine hohe
Lebensqualität und kurze Verkehrswege an. 
Neben der Grünen Partei Schweiz, der JUSO, der Alpeninitiative, UmverkehR sowie
weiteren Jungparteien und Organisationen gab auch der Hausverein Schweiz, der
Verband für ökologisch und fair gesinnte Eigentümerinnen und Eigentümer, seine
Unterstützung für die Initiative bekannt. SVP-Nationalrat und Präsident des
Hauseigentümerverbandes (HEV) Hans Egloff liess auf Anfrage bereits verlauten, dass
man die Initiative nicht unterstützen werde. Mit der Revision des RPG und der
Umsetzung der Zweitwohnungsinitiative habe man bereits zwei Gesetze geschaffen, die
der Zersiedelung entgegenwirken sollen.
Laut Berechnungen der Jungen Grünen bestünde innerhalb der bestehenden
Bauzonenreserven Platz für 1.5-1.6 Mio. Einwohnerinnen und Einwohner, wenn man von
einer Besiedelung in bisheriger Dichte ausgehe. Mit einer moderaten Verdichtung
bereits überbauter Flächen könne jedoch ergänzend Wohnraum für weitere 1.1 Mio.
Personen geschaffen werden. Gemäss ARE gibt es keine zuverlässigen Schätzungen zum
Potential der Siedlungsentwicklung gegen innen. 6

VOLKSINITIATIVE
DATUM: 07.04.2015
MARLÈNE GERBER

Bodenrecht

Im März 2017 präsentierte der Bundesrat seinen Vernehmlassungsentwurf zur Revision
der Lex Koller, der lediglich eine leichte Verschärfung des Gesetzes beinhaltete. In zwei
entscheidenden Punkten sah der Bundesrat nämlich von seinen ursprünglichen Plänen
ab. So beabsichtigte er mit der Vorlage nicht, Betriebsstättegrundstücke erneut dem
Bundesgesetz über den Erwerb von Grundstücken durch Personen im Ausland zu
unterstellen – diese waren mit einer 1997 eingeführten Lockerungen vom Gesetz
ausgenommen worden. Ferner schlug er auch nicht vor, den Erwerb von Anteilen an
börsenkotierten Immobiliengesellschaften durch Personen im Ausland zu untersagen,
womit eine im Jahr 2005 eingeführte Lockerung rückgängig gemacht werden würde. Er
stellte diese beiden Punkte in seiner Vernehmlassungsvorlage jedoch als mögliche
Erweiterungen der Revision zur Diskussion und griff damit die Anliegen zweier im Jahr
2014 erledigten Motionen von Nationalrätin Badran (sp, ZH) auf. Der Bundesrat sowie
der Nationalrat hatten diese Anliegen damals unterstützt; die Motionen waren in der
Folge jedoch am Willen des Ständerats gescheitert. Mit der Revision erfüllt werden
sollte jedoch ein Postulat Hodgers (gp, GE; Po. 11.3200), das Staatsangehörigen aus
aussereuropäischen Ländern den Erwerb von Anteilsscheinen an
Genossenschaftswohnungen ermöglichen wollte. Die geltende Regelung hätte zur Folge,
dass solche Personen keinen Zugang zu diesem Segment an preisgünstigen Wohnungen
hätten, so die Ausführungen des Bundesrats. Darüber hinaus enthielt die Vorlage etwa
Bestimmungen zur Verschärfung des Hauptwohnerwerbs durch Personen aus Nicht-
EU-EFTA-Staaten und beabsichtigte unter anderem, Rechtssicherheit in Bezug auf die
Umnutzung von gewerblich genutzten Grundstücken zu schaffen, indem sie die
vollständige oder teilweise Umnutzung von Betriebsstätten zu Wohnraum explizit
untersagen wollte. Ferner zielten die vorgeschlagenen Änderungen auch darauf ab, den
Vollzug in den Kantonen zu vereinfachen.
Bereits am Tag nach der Eröffnung des Vernehmlassungsverfahrens konnten
Interessenvertreter und -vertreterinnen gegenüber den Medien ihre Meinung zum
Vorschlag kundtun – und dies zum Teil mit ungewohnten Argumenten. Dass Bürgerinnen

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 10.03.2017
MARLÈNE GERBER

01.01.65 - 01.01.22 4ANNÉE POLITIQUE SUISSE — AUSGEWÄHLTE BEITRÄGE DER SCHWEIZER POLITIK



und Bürger mit Herkunft ausserhalb der EU- oder EFTA-Staaten zum Erwerb von
Hauptwohnsitz eine Bewilligung benötigten, die an die Pflicht geknüpft wäre, das
Wohneigentum innert zwei Jahre nach Wegzug wieder zu veräussern, beurteilte Hans
Egloff, SVP-Nationalrat und Präsident des Hauseigentümerverbands (HEV), als
«ausländerfeindlich». Darüber hinaus würde sich die Situation auf dem
Mietwohnungsmarkt verschärfen, da solche Personen vom Hauskauf als Alternative
absehen würden. Die ablehnende Haltung gegenüber den geplanten Verschärfungen
wurde von der Wirtschaft generell gestützt. Auch die Schweizerische
Arbeitsgemeinschaft für Berggebiete stellte sich gegen neuerliche Einschränkungen in
Berggebieten; man leide bereits unter den Folgen der Zweitwohnungsinitiative.
Economiesuisse kritisierte die Vorlage wenige Monate später ebenfalls aufs Schärfste.
Neben inhaltlicher Kritik unterstellte der Dachverband der Wirtschaft dem Bundesrat
gar, einen «unwürdigen Trick» anzuwenden. Zur Erfüllung des Postulats hätte eine
Verordnungsänderung genügt; der Postulant selber habe diesen Weg in seinem Vorstoss
vorgeschlagen. Generell zeigte sich die Schweizer Wirtschaft entrüstet ob der beiden
lediglich zur Diskussion gestellten Punkte und auch die Pensionskassen, die gemäss
Bundesrat durch entsprechende Einschränkung auf dem Investitionsmarkt vor
ausländischer Konkurrenz geschützt werden könnten, vertraten die Ansicht, diese
Argumentation entbehre jeglicher Grundlage. Auch die drei grossen bürgerlichen
Parteien stellten sich deutlich gegen den Entwurf. Ganz anders war der Tenor von
Seiten der links-grünen Parteien und des Mieterverbands. Diese Akteure begrüssten die
vorgeschlagenen Verschärfungen der Lex Koller, um den Druck auf den Wohnungsmarkt
zu reduzieren und inländische Pensionskassen, Baugenossenschaften und Private zu
schützen. Die SP ortete ferner im Kauf von Immobilien durch Personen im Ausland eine
nicht unerhebliche Gefahr der Geldwäscherei, weswegen sie die Vorlage gerne um
Bestimmungen zur Bekämpfung ebendieser ergänzt hätte. 7

Wohnungsbau und -eigentum

Am 23. September kam mit der Volksinitiative „Sicheres Wohnen im Alter“ bereits das
dritte Volksanliegen zur Wohneigentumsförderung im Jahr 2012 zur Abstimmung. Das
Volksanliegen des HEV verlangte die Abschaffung der Eigenmietwertbesteuerung für
Hausbesitzer im Rentenalter. Bundesrat und Parlament beantragten Ablehnung der
Vorlage. Während der Nationalrat im Vorjahr entgegen Ständerat und Bundesrat noch
auf Annahme plädiert hatte, führte ein Umschwenken der BDP- und CVP/EVP-Fraktion
in der neu gewählten grossen Kammer im Berichtsjahr zum Einlenken. Unter den
Verbänden kämpfte der Hauseigentümerverband alleine auf weiter Flur für das Anliegen
und erhielt von Seiten der Parteien lediglich Unterstützung von der SVP. Die FDP, deren
Fraktion sich im Nationalrat noch für die Initiative ausgesprochen hatte, beschloss an
ihrer Delegiertenversammlung die Nein-Parole. Ausschlaggebend für diese Wende sei
unter anderem die herbe Abstimmungsniederlage der HEV-Bausparinitiative vom 17.6.,
liess Parteipräsident Philipp Müller verlauten. Zahlreiche Rückmeldungen von
Parteianhängern hätten die FDP für deren positive Haltung zum Bausparen kritisiert. Es
habe sich gezeigt, dass Regelungen, von denen ausschliesslich eine bestimmte
Personengruppe profitieren könne, von der Parteibasis als unliberal erachtet werden.
Hingegen stellten sich einige kantonalen Sektionen der CVP und FDP sowie eine BDP-
Sektion gegen ihre Mutterparteien und empfahlen den Bürgern ein Ja. Bei einer
Stimmbeteiligung von 41.5% lehnte das Schweizer Volk die Initiative dann mit einem Ja-
Anteil von 47.4% und der Zustimmung durch 9 1/2 Stände ab. Unterstützung fand das
Anliegen insbesondere in der Ostschweiz, sowie in den Kantonen Solothurn, Genf und
Tessin. Hans Egloff, Präsident des HEV, wertete dieses Ergebnis als „Riesenerfolg“, wenn
man berücksichtige, dass die eidgenössische Hauseigentümerquote nur 39% betrage.
Das Abstimmungsergebnis liess von verschiedenster Seite die Forderung nach einer
generellen Abschaffung der Eigenmietwertbesteuerung aufkommen. Während sich der
Mieterverband und die Grüne Fraktion für einen reinen Systemwechsel aussprachen,
was zusätzlich die Aufhebung der bestehenden steuerlichen Abzugsmöglichkeiten
bedeuten würde, favorisierten der HEV und die FDP einen Systemwechsel unter
Beibehaltung bestimmter Abzugsmöglichkeiten. Bereits in der Folgewoche wurden
verschiedenste Vorstösse mit Vorschlägen zum Systemwechsel eingereicht. Die
parlamentarische Behandlung dieser Anliegen stand im Berichtsjahr noch aus.

Abstimmung vom 23. September 2012

Beteiligung: 41,5%
Ja: 1'013'871 (47,4%) / 9 1/2 Stände

VOLKSINITIATIVE
DATUM: 23.09.2012
MARLÈNE GERBER
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Nein: 1'125'355 (52,6%) / 11 5/2 Stände

Parolen: 
– Ja: SVP; HEV, SGV.
– Nein: BDP(1)*, CVP(2)*, CSP, EVP, FDP(4)*, Grüne, GLP, SP; SGB, Travail.Suisse.
* In Klammer Anzahl abweichender Kantonalsektionen 8

Das knappe Abstimmungsergebnis seiner 2012 an Volk und Ständen gescheiterten
Volksinitiative "Sicheres Wohnen im Alter" nahm der Präsident des
Hauseigentümerverbands (HEV) und Nationalrat Hans Egloff (svp, ZH) als Anstoss zur
Einreichung einer Motion. Das Anliegen, das ein generelles, einmaliges Wahlrecht zur
Befreiung des Eigenmietwerts von der Einkommenssteuer forderte, nahm die im
Abstimmungskampf zur Volksinitiative eingebrachte Kritik auf, welche sich gegen die
Privilegierung von Eigentümern im Rentenalter gegenüber anderen Hausbesitzern
gerichtet hatte. Wer sein Wahlrecht wahrnehmen und auf die
Eigenmietwertbesteuerung verzichten würde, könnte im Gegenzug nicht länger Abzüge
für Versicherungsprämien und Verwaltungskosten geltend machen und private
Schuldzinsen könnten nur noch bis zur Höhe der steuerbaren Vermögenserträge
abgezogen werden. Wie auch gegenüber den meisten anderen im Nachgang zur
Volksabstimmung eingereichten Vorstössen mit der Forderung eines Systemwechsels
äusserte sich der Bundesrat in seiner Antwort ablehnend zum Anliegen. Die
vorgeschlagene Reform zur Wohneigentumsbesteuerung sei weder ausgewogen noch
konsistent noch finanziell verkraftbar. Inkonsistent, da Unterhaltskosten weiterhin in
Abzug gebracht werden könnten, obwohl der Eigenmietwert nicht länger zu versteuern
wäre. Ferner würde eine solche Regelung zur Ungleichbehandlung der Hauseigentümer
gegenüber der Mieterschaft führen, da für erstere ein "attraktives Instrument zur
Steueroptimierung" geschaffen würde. Und nicht zuletzt hätte eine so ausgestaltete
Reform eine zusätzliche finanzielle Belastung der öffentlichen Hand zur Folge; der
Bundesrat rechnete mit höheren Ausfällen als die beim Volksanliegen des HEV
geschätzten CHF 250 Mio. Anders entschied der Nationalrat: Mit äusserst knappen 93
zu 90 Stimmen bei drei Enthaltungen befürwortete er das Anliegen. Auf Annahme
plädierte eine geschlossene SVP-Fraktion, eine beinahe einstimmige FDP-Fraktion
sowie eine qualifizierte Minderheit aus Vertretern der CVP und BDP. Im Gegenzug
scheiterten drei weitere Motionen zum Thema alle im Nationalrat, namentlich die
Anliegen Bäumle (glp, ZH), Streiff-Feller (evp, BE) sowie eine Motion der Grünen
Fraktion, welche alle die generelle Aufhebung der Eigenmietwertbesteuerung bei
gleichzeitiger Abschaffung von Steuerabzügen auf selbstgenutztem Wohneigentum
forderten. Der Bundesrat hatte lediglich die Motion Streiff-Feller (evp, BE) zur Annahme
empfohlen, welche gewisse Steuerabzüge beibehalten wollte. 9

MOTION
DATUM: 25.09.2014
MARLÈNE GERBER

Gleich mit drei Motionen beabsichtigte der Präsident des Hauseigentümerverbands
(HEV) und Nationalrat Hans Egloff (svp, ZH) im Jahr 2015, Regelungen betreffend das
elektronische Grundstückinformationssystem (E-Gris) anzupassen, welches in Terravis,
das neu geschaffene, elektronische Auskunftsportal für Grundbuchdaten und Daten der
amtlichen Vermessung in der Schweiz, integriert ist. Zum einen störte sich Egloff wegen
Befürchtungen des Datenmissbrauchs am generellen Einsichtsrecht für Anwälte und
andere Berufsgruppen, die das System nur punktuell nutzen würden und die ihre
Anfragen deswegen wie bis anhin über die kantonalen Grundbuchämter durchführen
sollen (Mo. 15.3319). Eine zweite Motion zielt darauf ab, den Grundeigentümern ein
Einsichtsrecht in die Grundbuchdaten via Terravis zu verschaffen, damit diese
Abfragen überprüfen und allfällige Missbräuche feststellen könnten (Mo. 15.3323). Nicht
zuletzt sah der HEV-Präsident die Grundbuchdaten in staatlichen Händen am ehesten
in Sicherheit, weswegen er in einer dritten Motion (Mo. 15.3320) forderte, dass das
elektronische Grundstückinformationssystem staatlich oder durch eine unabhängige
privatrechtliche Organisation betrieben werden soll und nicht wie aktuell von der Six
Group, die sich im Besitz verschiedener Schweizer Banken befindet. Der Nationalrat
beriet 2015 lediglich über das Einsichtsrecht für Grundeigentümer. Auf Anraten des
Bundesrates nahm die grosse Kammer das Anliegen als Erstrat mit 123 zu 52 Stimmen
an. 10

MOTION
DATUM: 21.09.2015
MARLÈNE GERBER
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Im Februar 2019 verabschiedete die WAK-SR einen Vorentwurf zur Umsetzung des
Systemwechsels in der Wohneigentumsbesteuerung, der mit Folge geben einer eigens
ausgearbeiteten parlamentarischen Initiative beschlossen worden war. Um die
Abschaffung des Eigenmietwerts für selbstgenutztes Wohneigentum im
Hauptwohnsitz auf Bundes- und Kantonsebene möglichst haushaltsneutral zu gestalten,
schlug die Kommission folgende Massnahmen vor. Erstens dürften für den
Hauptwohnsitz in Zukunft keine Kosten für Unterhalt, Instandstellung,
Versicherungsprämien oder die Verwaltung durch Dritte mehr als Abzüge geltend
gemacht werden. Gleiches soll zweitens auf Bundesebene für bisher mögliche Abzüge
für Energiespar- und Umweltmassnahmen sowie für denkmalpflegerische Arbeiten
gelten; hier wären die Kantone jedoch frei, ob sie diese Abzüge im Rahmen ihrer
kantonalen Steuergesetzgebung nach wie vor zulassen wollen. Drittens sollen die
Abzüge für Schuldzinsen geändert werden und nicht zuletzt soll mit der Vorlage ein
zeitlich begrenzter Ersterwerberabzug eingeführt werden, um gerade auch jüngeren
Leuten den Erwerb von Wohneigentum zu erleichtern. 
Bezüglich private Schuldzinsen sieht die aktuelle Gesetzgebung vor, dass diese in der
Höhe des Ertrags aus beweglichem und unbeweglichem Vermögen und weiterer CHF
50'000 abgezogen werden können. Gleich fünf Varianten präsentierte die Kommission
zur Änderung der Schuldzinsenabzüge in ihrem Vorentwurf. Neu könnten Zinsen
entweder nur noch im Umfang von 100% (Variante 1) oder 80% (Variante 2) der
steuerbaren Vermögenserträge (z.B. aus Dividenden, Zinsen oder Mieteinnahmen)
abzugsfähig gemacht werden. Oder es könnten – wie dies Variante 4 vorsieht – nur die
Zinsen im Umfang der Erträge aus unbeweglichem Vermögen, bzw. auf Immobilien, als
Abzugsmöglichkeit erhalten bleiben. Variante 3 entspräche der Variante 4 plus
Abzugsmöglichkeiten für weitere CHF 50'000, sofern letztere für «Beteiligungen von
mindestens 10 Prozent am Grund- oder Stammkapital einer Kapitalgesellschaft oder
Genossenschaft» (WAK-SR, 15.2.19) eingesetzt wurden, was somit auch Firmenbesitzer
steuerlich entlasten würde. Mit Annahme der radikalsten Variante 5 würden die
Möglichkeiten für Schuldzinsenabzüge vollständig entfallen. 
Von der Vorlage ausgenommen ist die Abschaffung des Eigenmietwerts für
Zweitliegenschaften; hier sollen aktuelle Regelungen unverändert bestehen bleiben. Die
Kommission begründete diesen Entscheid zum einen mit den befürchteten hohen
Steuerausfällen, die überwiegend Berg- und Randregionen treffen würden, und wies
zum anderen auf das «fein austarierte Gleichgewicht» durch den inner- und
interkantonalen Finanzausgleich hin, das man nicht gefährden wolle. Nicht zuletzt sei es
auch nicht das Ziel, Anreize zu schaffen, die den Erwerb und Bau von
Zweitliegenschaften attraktiver machen würden.
In den Medien stiessen die sich konkretisierenden Pläne zur Abschaffung des
Eigenmietwertes nach diversen gescheiterten Vorstössen in der Vergangenheit auf
einige Resonanz. Einig war man sich in der Berichterstattung zwar bezüglich der
Notwendigkeit der Abschaffung des Eigenmietwertes als Besteuerung eines fiktiven
Einkommens, sie offenbarte jedoch auch die umstrittenen Punkte der Vorlage, die im
weiteren Verlauf des Gesetzgebungsprozesses noch für einigen Gesprächsstoff sorgen
könnten. Als Knackpunkt des Revisionsvorhabens wurde in erster Linie die Frage der
Schuldzinsabzüge definiert. Gegenüber der NZZ zeigte sich Hans Egloff (svp, ZH),
Nationalrat und Präsident des Hauseigentümerverbandes und Urheber zahlreicher
Vorhaben zur Abschaffung des Eigenmietwertes, insofern kompromissbereit, als er die
Variante 4 als «logisch» bezeichnete, obwohl die ersten drei Varianten für die
Eigentümer an sich attraktiver wären. Bereits in der Kommission ebenfalls nicht
unumstritten waren auch die geplanten Änderungen im Bereich der Abzüge für
energetische Sanierungen, da viele dieser Massnahmen erst kürzlich im Rahmen der
Energiestrategie 2050 eingeführt worden waren. In den Medien äusserte sich Nathalie
Imboden, die Generalsekretärin des Mieterinnen- und Mieterverbandes, dazu kritisch
zu Wort und betitelte die Möglichkeit für unterschiedliche Regelungen auf kantonaler
Ebene als «Flickenteppich». Kritisch beurteilte der Verband auch die vom Bund
gewählte Berechnungsgrundlage, die auf einem durchschnittlichen Hypothekarzinssatz
von 3.5 Prozent basiert. Während die Eigentümer bei einem solchen Szenario mit der
neuen Regelung stärker zur Kasse gebeten würden, würden sie bei dem um einiges
tiefer liegenden aktuellen Zinsniveau finanziell von der Vorlage profitieren. Man erwarte
deshalb mit Spannung die genauen Berechnungen. Offen dürfte ferner auch sein, wie
die Kantone den ihnen zugestandenen Spielraum in Bezug auf zulässige Abzüge für
Energie- und Umweltmassnahmen auffassen. Sollten solche Abzüge zulässig bleiben,
könnte dies für die Kantone einen erhöhten administrativen Aufwand bedeuten, da sie
in Zukunft prüfen müssten, ob es sich bei der Sanierungsmassnahme um eine
gewöhnliche Unterhaltsarbeit handelt, die nicht mehr länger steuerlich
abzugsberechtigt wäre, oder ob diese ökologisch begründet war.
Die WAK-SR wird den Vorentwurf voraussichtlich im März 2019 in die Vernehmlassung

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 15.02.2019
MARLÈNE GERBER
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geben. 11

Parteien, Verbände und Interessengruppen

Verbände

Gewerbe, Dienstleistungen, Konsum

Für seine Verhältnisse ungewohnt aktiv war der Hauseigentümerverband (HEV) im
Vorfeld der Abstimmung über die Änderung des Asylgesetzes, welche auf den 5. Juni
2016 datiert war und wogegen der Verband die Nein-Parole beschlossen hatte. Der HEV
beschloss, eine eigene Kampagne gegen das neue Asylgesetz zu führen, unabhängig
von der SVP, die gegen das Gesetz das Referendum ergriffen hatte. Dem HEV ging das
Gesetz insofern zu weit, als das EJPD mit dem vorgesehenen
Plangenehmigungsverfahren für die Unterbringung von Asylsuchenden nötigenfalls
Enteignungen durchführen könnte. In einem offenen Brief, adressiert an Bundesrätin
Simonetta Sommaruga, wollte der Verband im April 2016 wissen, wann Enteignungen zur
Anwendung kommen und ob konkret mit solchen gerechnet werden müsse. Im
Antwortbrief, der auch auf der Webseite des EJPD veröffentlicht wurde, hielt
Sommaruga fest, dass es „keinen einzigen Standort“ für die geplanten
Bundesasylzentren gebe, an dem eine Enteignung in Betracht gezogen werde. Alle für
die Umsetzung des neuen Asylgesetzes vorgesehenen Bundeszentren würden sich
entweder bereits im Besitz des Bundes bzw. der Kantone befinden oder durch den
Bund noch erworben oder gemietet werden. Zudem wies sie den HEV darauf hin, dass
das Enteignungsrecht als ultima ratio auch im Bereich des Verkehrs, der
Stromversorgung und des Militärs Anwendung findet. Diese Worte vermochten den
HEV-Präsidenten Hans Egloff nicht zu überzeugen. „Das Eigentum gerät zunehmend in
Gefahr, auch durch dieses Gesetz“, sagte er gegenüber dem Tages-Anzeiger. Daher hielt
der Verband an seiner Nein-Parole und der damit einhergehenden Kampagne fest.
Weil der HEV das Enteignungsrecht des Bundes in anderen Bereichen bisher nicht in
Frage gestellt hatte, warfen ihm der ehemalige SP-Nationalrat Rudolf Strahm und der
emeritierte Staatsrechtsprofessor Georg Müller vor, SVP-Politik zu betreiben. Egloff
bestritt dies und verwies darauf, dass nicht er, sondern der Vorstand die Parole gegen
die Asylreform gefasst habe und dieser aus deutlich mehr Vertretern der CVP und der
FDP bestehe als aus Vertretern der SVP. 12
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